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Hauptsatzung des Landkreises Aurich vom 01.11.2016  
 
Aufgrund des § 12 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Nds. GVBl. S. 226) hat der Kreistag des 
Landkreises Aurich in seiner Sitzung am 16.11.2016 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

 
§ 1  

Name und Sitz  
 

Der Landkreis führt den Namen Landkreis Aurich. Er hat seinen Sitz in Aurich.  
 
 

§ 2  
Wappen, Flagge und Dienstsiegel  

 

(1) Das Wappen des Landkreises zeigt von blau und rot gespalten, einen goldenen Jungfrauenadler mit 
goldener Krone, begleitet oben von zwei goldenen sechszackigen Sporenrädern, unten von zwei gol-
denen Eicheln.  

 
(2) Die Flagge des Landkreises zeigt in drei gleich breiten Querstreifen die Farben Blau - Gold - Rot mit 

dem aufgelegten Kreiswappen.  
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift "Landkreis Aurich" Das vom Kreisgesund-

heitsamt geführte Dienstsiegel enthält den Zusatz "Gesundheitsamt", das vom Kreisveterinäramt ge-
führte Dienstsiegel enthält den Zusatz "Veterinäramt".  

 
 

§ 3 
Kreisgebiet 

 

Das Kreisgebiet besteht aus folgenden zum Landkreis gehörenden Gemeinden: 
 
Städte: Aurich 
 Norden 
 Norderney 
 Wiesmoor 
 
Gemeinden: Baltrum Ihlow 
 Dornum Juist 
 Großefehn Krummhörn 
 Großheide Südbrookmerland  
 Hinte  
 
Samtgemeinden: Brookmerland  
 mit den Mitgliedsgemeinden: Leezdorf 

  Marienhafe 
  Osteel 
  Rechtsupweg  
  Upgant-Schott  
  Wirdum 
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 Hage  
 mit den Mitgliedsgemeinden: Berumbur 

  Hage 
  Hagermarsch 
  Halbemond 
  Lütetsburg 

 
 

§ 4 
Außenstelle der Kreisverwaltung 

 
Der Landkreis Aurich unterhält in Norden eine Außenstelle der Kreisverwaltung. 
 
 

§ 5 
Abweichende Zuständigkeiten  

 

Der Beschlussfassung des Kreistages bedürfen nicht  
 
a) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 

250.000,00 € nicht übersteigt;  
 

b) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 16 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 
250.000,00 € nicht übersteigt;  

 
c) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 

25.000,00 € nicht übersteigt.  
 
 
 § 6 

Zusammensetzung des Kreisausschusses  

 
Dem Kreisausschuss gehört/gehören die Erste Kreisrätin/der Erste Kreisrat sowie die Kreisrätin/der Kreis-
rat mit beratender Stimme an.  
 
 

§ 7 
Beamte auf Zeit  

 

Die allgemeine Vertreterin/Der allgemeine Vertreter der Landrätin/des Landrates wird als Erste Kreisrä-
tin/Erster Kreisrat und eine/ein weitere/weiterer leitende/r Beamtin/Beamte in das Beamtenverhältnis 
auf Zeit berufen.  
 

§ 8 
Vertretung der Landrätin/des Landrates bei Verhinderung der  

allgemeinen Vertreterin/des allgemeinen Vertreters  
 

Die Landrätin/Der Landrat wird bei Verhinderung der allgemeinen Vertreterin/des allgemeinen Vertre-
ters durch die Dezernentinnen/Dezernenten im Rahmen des vom Kreistag genehmigten Dezernatsvertei-
lungsplanes für den Bereich des jeweiligen Dezernates vertreten. 
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§ 9 

Anregungen und Beschwerden 
 

(1) Sind Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG (Antrag) von mehr als fünf Personen 
unterzeichnet, so ist von den Antragstellern eine Person zu benennen, die berechtigt ist, sie zu ver-
treten.  

 
(2) Die Landrätin/der Landrat kann der Antragstellerin/dem Antragsteller aufgeben, den Antrag in der 

für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Beratung kann in diesen 
Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden.  

 
(3) Anträge, die nicht Angelegenheiten des Landkreises Aurich betreffen, sind ohne Beratung von der 

Landrätin/vom Landrat unter Angabe der zuständigen Stelle zurückzugeben. Eingaben, die weder An-
regungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind eben-
falls ohne Beratung zurückzugeben.  

 
(4) Für die Prüfung von Anregungen und die Erledigung von Beschwerden ist der Kreisausschuss zustän-

dig, es sei denn, sie betreffen Angelegenheiten, für die der Kreistag ausschließlich gemäß § 58 Abs. 1 
NKomVG zuständig ist. Zur Vorbereitung der Erledigung können der Kreistag bzw. der Kreisausschuss 
Anträge zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse überweisen.  

 
(5) Von einer Beratung eines Antrages soll abgesehen werden, wenn sein Inhalt einen Straftatbestand 

erfüllt oder wenn er gegenüber bereits erledigter Anträge kein neues Sachvorbringen enthält. Eine 
Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch 
nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens ist.  

 
(6) Die Landrätin/Der Landrat unterrichtet die Antragstellerin/den Antragsteller, wie der Antrag behan-

delt wurde.  
 
 

§ 10 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen des Landkreises Aurich werden im „Amtsblatt für den Landkreis Au-

rich und für die Stadt Emden“ verkündet bzw. bekannt gemacht. Gleiches gilt für öffentliche Be-
kanntmachungen des Landkreises Aurich, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Tierseu-
chenbehördliche Verordnungen werden zusätzlich in den in Absatz 2 genannten Tageszeitungen 
veröffentlicht. 

 
(2) Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügungen werden im „Ostfriesischen Kurier“, in den „Ostfrie-

sischen Nachrichten“ und in der „Ostfriesen-Zeitung“ (Lokalausgabe Aurich/Wittmund) bekannt 
gemacht.  

 
(3) Die ortsübliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnungen der öffentlichen Sitzungen des 

Kreistages und der öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse des Kreistages erfolgt auf der Internet-
seite des Landkreises Aurich (http://www.landkreis-aurich.de). In den örtlichen Tageszeitungen 
„Ostfriesischer Kurier“, „Ostfriesische Nachrichten“ und „Ostfriesen-Zeitung“ (Lokalausgabe Au-
rich/Wittmund) erfolgt eine Hinweisbekanntmachung. Hierin werden Zeit und Ort der jeweiligen 
Sitzung mitgeteilt und unter Angabe der Internetadresse darauf hingewiesen, dass der vollständige 
Bekanntmachungstext inklusive Tagesordnung auf der Internetseite des Landkreises Aurich unter 

Anpassung an NLT- Muster  

http://www.landkreis-aurich.de/
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http://www.landkreis-aurich.de veröffentlicht wird. Für öffentliche Sitzungen der auf besonderen 
Rechtsvorschriften beruhenden Ausschüsse, Beiräte und vergleichbare Gremien gilt entsprechen-
des, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.  

 
(4) Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen im „Amtsblatt für den Landkreis Aurich und für 

die Stadt Emden“, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 

Diese Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-
satzung vom 17.11.2011 in der Fassung der 1. Änderung vom 19.03.2014 außer Kraft. 
 
Aurich, 16.11.2016 
 
Landkreis Aurich 
 
 
 
 
Weber 
Landrat 

http://www.landkreis-aurich.de/

